
5139 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 28. Februar 1996 betreffend ein 
Protokoll Nr. 2 zum Europäischen Übereinkommen zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

Oie Mitglieder des durch das Europäische Übereinkommen zur Verhütung 
von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

(in der Folge "Übereinkommen") eingesetzten Ausschusses werden für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Sie können derzeit nur einmal 
wiedergewählt werden. Mit Protokoll Nr. 2 zum Übereinkommen soll die 
zweimalige Wiederwahl der Ausschußmitglieder ermöglicht und eine 
ordnungsgemäße Neuwahl der Mitglieder des Ausschusses durch deren 
regelmäßige Hälfteerneuerung garantiert werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 18. März 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Herbert Platzer 
Berichterstatter 

23000 0090/2·l2 3/96 

Wien, 1996 03 18 

Dr. Mil an Li nzer 
Stv. Vorsitzender 
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